Reinbek, den 21. Januar 2010

Ausbaumaßnahme Möllner Landstraße
von der Einmündung der Haidkrugchaussee
bis zur Stadtgrenze (K 80) 

bzw. im Verlauf der Ortsdurchfahrt
Die Stadt Reinbek hat die Anlieger der Möllner Landstraße am Montag, den 14. Dezember 2009 im Rahmen einer Informationsveranstaltung über den bevorstehenden Straßenausbau, der im Zusammenarbeit mit den vom Zweckverband Südstormarn durchzuführenden Kanalbauarbeiten durchgeführt wird, informiert.

A – Ausbauplanung

Grundlage zum geplanten Straßenausbau ist das dem Bau- und Planungsausschuss am 08. Oktober 2009 zur Kenntnisnahme vorgestellte vorläufige Bauprogramm zur Anliegerbeteiligung.
Das Bauprogramm beinhaltet folgende Straßenbaumaßnahmen:
Für den Bereich der Möllner Landstraße sind für die Herstellung und Erneuerung der Teileinrichtung der Straßenentwässerung und Fahrbahn (hierunter fallen gemäß Ausbaubeitragssatzung die Bushaltebuchten) folgende Maßnahmen geplant:
     Straßenentwässerung

1. ca. 700 m Wasserläufe auf der Südseite,

2. ca. 700 m Bordsteine auf der Südseite,
3. 30 Stück Straßenabläufe mit den jeweiligen Straßenanschlusskanälen vom Regenwasserhauptkanal,
4. ca. 500 m Grabenverfüllung
3 Bushaltebuchten

1.  Erneuerung der Bushaltebucht auf der Südseite der Möllner Landstraße, in der Hö-

     he Kirchenstieg/Tankstelle, in Betonbauweise einschließlich einer Warte- bzw. Auf-

     stellfläche für Fußgänger / Busbenutzer 

2.  Erneuerung der Bushaltebucht auf der Nordseite der Möllner Landstraße, in Höhe 

     Heideweg, in Betonbauweise

3.  Erneuerung der Bushaltebucht auf der Südseite der Möllner Landstraße, gegen-

     über des Heidewegs, in Betonbauweise     
Dokumentiert wird das vorläufige Bauprogramm zur Anliegerbeteiligung anhand des Bestandsplanes zum Kanalneubau der Möllner Landstraße des Zweckverbandes Südstormarn (Ausbauplanung). 
Der Bestandsplan hängt in der Begegnungsstätte Neuschönningstedt, Querweg 13, 21465 Reinbek während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsichtnahme aus.

Die Anlieger der Möllner Landstraße haben Gelegenheit, Anregungen zum vorläufigen Bauprogramm in schriftlicher Form an die Stadt Reinbek, Hamburger Straße 5 – 7, 21465 Reinbek an das Sachgebiet Tiefbau 

bis zum 15. Februar 2010
weiterzugeben, damit dann die Anregungen in das vom Bau- und Planungsausschuss als endgültig zu beratendes und zu beschließendes Bauprogramm eingearbeitet werden können.
Darüber hinaus steht den interessierten Anliegern der Möllner Landstraße die Ausbauplanung zum download auf der Homepage der Stadt Reinbek unter www.reinbek.de – Aktuelles- Spezielle Informationen aus den Ämtern- Informationen zum Straßenbau– Ausbauplanung Möllner Landstraße bereit. Dies sind:

	Die Ausbauplanung Möllner Landstraße
	100118-1192-Los-15-Möllner-Landstraße-Kanal Blatt-2.pdf

	
	100118-1192-Los-15-Möllner-Landstraße-Kanal Blatt-1.pdf

	Busbaltebuchten
	Lageplan Haltestelle 1.pdf

	
	Lageplan Haltestelle 2.pdf

	
	Lageplan Haltestelle 3.pdf

	
	Foto Haltestelle 1.pdf

	
	Foto Haltestelle 2.pdf

	
	Foto Haltestelle 3.pdf


B – Kosten der Ausbauplanung
In der Anliegerinformation wurde mitgeteilt, dass sich die Kosten für die Durchführung der Kanal- und Straßenbaumaßnahme voraussichtlich auf insgesamt 1.129.30,00 € belaufen. Von diesem Betrag trägt der Zweckverband Südstormarn für seine Kanalbautrassen innerhalb der Fahrbahn (Ober- und Unterbau) insgesamt 903.900,00 €. Der verbleibende Betrag in Höhe von 225.400,00 € sind beitragsfähigen Kosten und sind auf die Stadt Reinbek und die Anlieger aufzuteilen.
Hier ist gemäß der Ausbaubeitragssatzung der Stadt Reinbek folgende Aufteilung vorzunehmen:
	Teileinrichtung
	Kostenschätzung (Summe)

€
	Anteil nach der Ausbaubeitragssatzung der Stadt
	Anteil der Beitragspflichtigen

€
	Anteil der Stadt
€

	Fahrbahn im Bereich der Straßenentwässerung (Straßenabläufe und Straßenanschlusskanälen
	16.000,00
	20 %

80 %
	3.200,00
	12.800,00

	Rinnen und Randsteine
	96.200,00
	55 % 
45 %
	52.910,00
	43.290,00

	Bushaltebuchten
	66.700,00
	20 % 
80 %
	13.340,00
	53.360,00

	Straßenentwässerungseinrichtung (Straßenabläufe und Straßenansschlusskanäle)
	46.500,00
	55 % 
45 %
	25.575,00
	20.925,00

	Summe
	225.400,00
	
	95.025,00
	130.375,00


Der Anteil der Anlieger beträgt somit insgesamt 95.025,00 € (= Beitragsanteil) und der Anteil der Stadt insgesamt 130.375,00 € (= Gemeindeanteil). 

C – Verteilung des Beitragsanteils
Der Anteil der Anlieger (= Beitragsanteil) ist auf alle von der Möllner Landstraße (von der Einmündung der Haidkrugchaussee bis zur Stadtgrenze [K 80]) erschlossenen Grundstücke nach den Vorschriften der Ausbaubeitragssatzung zu verteilen. Die beitragspflichtigen Grundstücke sind in dem Übersichtsplan über das Abrechnungsgebiet dargestellt.
Die Darstellung des Abrechnungsgebietes für die Ausbaumaßnahme Möllner Landstraße, die während der Informationsveranstaltung in der Begegnungsstätte zur Einsichtnahme ausgehangen hat, hängt  eben so wie der Ausbauplan in der Begegnungsstätte Neuschönningstedt, Querweg 13, 21465 Reinbek während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsichtnahme aus und steht ebenfalls zum download auf der Homepage der Stadt Reinbek unter www.reinbek.de – Aktuelles- Spezielle Informationen aus den Ämtern- Informationen zum Straßenbau– Ausbauplanung Möllner Landstraße bereit.
	Die Legende
	Darstellung des Abrechnungsgebietes.doc

	Übersichtsplan über das Abrechnungsgebiet
	Abrechnungsgebiet.pdf


Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen und Wegen in der Stadt Reinbek steht ebenfalls auf der Homepage der Stadt Reinbek unter www.reinbek.de – Stadt/Politik – Ortsrecht – V. Straßen, Bauen und Wohnen zum download bereit.
In der Informationsveranstaltung wurde darauf hingewiesen, dass die für eine spätere Bescheiderstellung zugrunde zu legende Beitragsverteilung erst dann erfolgen kann, wenn die Baumaßnahme abgeschlossen ist und sämtliche Schlussrechnungen für die Baumaßnahme bei der Stadt eingegangen sind. Erst zu diesem Zeitpunkt entsteht die sachliche Beitragspflicht der beitragspflichtigen Grundstücke des Abrechnungsgebietes. Dieser Zeitpunkt ist schon daher von besonderer Bedeutung, da alle Grundstücke bei der Beitragsverteilung so zu beurteilen sind, wie sie zum Zeitpunkt der Entstehung der sachlichen Beitragspflicht vorhanden sind. 
Wenn die Stadt auf Wunsch der Anlieger vor diesem Zeitpunkt Beitragssummen bekanntgibt, muss darauf hingewiesen werden, dass dieser Beitrag nicht mit dem Betrag identisch ist, der letztendlich mit dem tatsächlich zu einem späteren Zeitpunkt zu erlassenden Beitragsbescheid festgesetzt wird. Der in der Informationsveranstaltung mitgeteilte Beitragssatz kann sowohl nach oben, als auch nach unten von dem später zu ermittelnden Beitragssatz (Zeitpunkt der Entstehung der sachlichen Beitragspflicht) abweichen.
Im Rahmen der Informationsveranstaltung wurde darauf hingewiesen, dass zurzeit lediglich eine Kostenschätzung vorliegt. Die Aufteilung der Kosten zwischen der Stadt und dem Zweckverband Südstormarn sowie die Beitragsverteilung erfolgt aufgrund dieser Kostenschätzung.

Alle Beitragspflichtigen erhalten, sobald das Ausschreibungsergebnis vorliegt, eine schriftliche Information über die Höhe der Kosten für die Straßenausbaumaßnahme sowie der sich dann ergebenen voraussichtlichen Höhe der Straßenkostenbeiträge. Außerdem wird den Anliegern der genaue zeitliche Ablauf der Durchführung der Baumaßnahme mitgeteilt.

Zur Ermittlung eines voraussichtlichen Straßenkostenbeitrags wurde eine Beitragsverteilung vorgenommen. Der Beitragsanteil der Anlieger in Höhe von 95.025,00 € ist durch die gesamte beitragsfähige Grundstücksfläche für das Abrechnungsgebiet Möllner Landstraße in Höhe 113.088,79 m² zu dividieren. Dies ergibt einen Beitragssatz von 0,840269 €/m² als Bemessungsgrundlage, mit der die für jedes Grundstück ermittelte beitragsfähige Grundstücksfläche multipliziert wird.
Beispiele:

Für ein 1.000 m² großes Grundstück, das im Bereich eines gültigen Bebauungsplans liegt, und mit einem eingeschossigen Gebäude bebaut ist, ist eine Bemessungsgrundlage von 1.000 m² (1000 m² x Faktor 1,0 [für 1 Vollgeschoss]) zugrunde zulegen. Multipliziert mit dem Beitragssatz ergibt sich für dieses Grundstück ein Beitrag in Höhe von 840,27 €. 

Für ein 1.000 m² großes Grundstück, das im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) liegt, welches nicht tiefer als 50 m ist, und mit einem eingeschossigen Gebäude bebaut ist, ist  eine beitragspflichtige Bemessungsgrundlage von 1.000 m² (1000 m² x Faktor 1,0 [für 1 Vollgeschoss]) zugrunde zulegen. Multipliziert mit dem Beitragssatz ergibt sich für dieses Grundstück ein Beitrag in Höhe von 840,27 €.

Für ein 1.000 m² großes Grundstück, welches mit einem eingeschossigen Gebäude bebaut ist, und das tiefer als 50 m ist, muss gemäß Ausbaubeitragssatzung die tiefenmäßigen Begrenzung berücksichtigt werden. Es ist hier für die Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 m ein Nutzungsfaktor von 1,0 bei der Beitragsverteilung (als Beispiel angenommen 700 m²x1,0xFaktor 1,0 [für 1 Vollgeschoss =700 m²) zugrunde zulegen. Die Fläche, die über die 50 m Tiefe hinaus geht, ist mit einem geringeren Nutzungsfaktor von 0,05 bei der Beitragsverteilung (in diesem Beispiel also 300 m²x0,05=15 m²) zu berücksichtigen. Es ergibt sich hier insgesamt eine beitragspflichtige Bemessungsgrundlage von 715 m². Für ein solches Grundstück beträgt nach Multiplikation mit dem Beitragssatz der Beitrag 600,80€.

Für ein 1.000 m² großes Grundstück, das im Außenbereich liegt und unbebaut ist (im Bereich der Möllner Landstraße sind die im Außenbereich liegenden Grundstücke unbebaut) wird die Grundstücksfläche mit dem Faktor 0,05 multipliziert somit 45 m². Multipliziert mit dem Beitragssatz ergibt sich ein zuzahlender Beitrag in Höhe von 37,82 €. 
Für Fragen zur Ausbaumaßnahme steht Ihnen gern für technische Fragen vom Sachgebiet Tiefbau, Herr Norbert Wulff, Telefon: 040 / 727 50 298, zur Verfügung. Für Fragen zur Beitragsverteilung ist Ihnen gern vom Sachgebiet Bauverwaltung, Frau Martina Riedmann, Telefon: 040 / 727 50 278, behilflich.
� 	Gemäß Ausbaubeitragssatzung beträgt der Faktor für die Bebaubarkeit eines Grundstücks mit 1 Vollgeschoss = 1,0; 2 Vollgeschossen = 1,3; 3 Vollgeschossen = 1,5. Dies gilt nicht für Grundstücksflächen, die mit dem Faktor 0,05 multipliziert werden.


� 	- wie Fußnote zu 1 -


� 	- wie Fußnote zu 1 -





